
5. Die in den Arbeitsbereichen
der Strafgefangenen eingesetzten 
Betriebsangehörigen erfüllen 
bedeutsame Aufgaben im Auftrag 
der sozialistischen Gesellschaft sowie 
des jeweiligen Arbeitseinsatzbetriebs

Mit der Festlegung im StVG, daß der Arbeitseinsatz der Strafgefan
genen in VEB und gleichgestellten Einrichtungen erfolgt, wird zu
gleich als wesentliche gesellschaftliche Potenz die direkte Wirkung 
von Werktätigen der AEB erschlossen.

In den VEB, die das Fundament unserer sozialistischen Staats
und Wirtschaftspolitik bilden, schafft die dort konzentrierte Arbeiter
klasse nicht nur die ökonomischen Voraussetzungen für den weite
ren gesellschaftlichen Fortschritt, sondern verwirklicht auch zugleich 
im wachsenden Maße und in vielfältiger Weise ihre politische Füh
rungsrolle.

Die politische Einflußnahme der Werktätigen dieser Betriebe be
grenzt sich keinesfalls auf das innerbetriebliche Geschehen. Sie ist 
vielmehr fest eingebunden in das politische System der sozialistischen 
Gesellschaft und bedeutender Faktor der sozialistischen Demokratie. 
Das widerspiegelt sich in entsprechenden gesellschaftlichen Aktivi
täten und den zahlreichen Formen der Einbeziehung von Bürgern 
und ihren Kollektiven in die Lösung von staatlichen Aufgaben. Es 
sei hier nur auf die Mitarbeit in den Volksvertretungen und ihren 
Kommissionen, die Tätigkeit als Schöffen, die Arbeit der Verkehrs
sicherheitsaktivs u. ä. verwiesen.

In den Betrieben, in denen der Einsatz von Strafgefangenen zu ge
sellschaftlich nützlicher Arbeit erfolgt, werden diese allgemein übli
chen Formen in spezifischer Weise um die Mitarbeit beim Vollzug von 
Strafen mit Freiheitsentzug erweitert. Die Tätigkeit der Betriebs
angehörigen in den Einsatzbereichen der Strafgefangenen ist Aus
druck der unmittelbaren Teilnahme der Werktätigen an der Lösung 
staatlicher Aufgaben. Sie ist eine konkrete Form der sozialistischen 
Demokratie. Angesichts der wachsenden Anforderungen an die so
zialistische Rechtsverwirklichung und der spezifischen Bedingungen, 
unter denen diese Mitwirkung erfolgt, liegt hier eine besondere Ver-
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